
MERKBLATT – Schulpflicht in Bayern 

 

 

Die Schulpflicht nach Art. 35 – 39 BayEUG 

Beginn: 

In Bayern gilt seit dem 1. August 2010, dass alle Kinder, die bis zum 30. September 

sechs Jahre alt werden, schulpflichtig sind. Das bedeutet, dass Oktober-, November- 

und Dezembergeborene nicht eingeschult werden. Ihnen wird aber aus dieser 

Regelung kein Nachteil erwachsen, denn der Wunsch der Eltern nach einer 

vorzeitigen Einschulung wird hier in besonderem Maße berücksichtigt. Die letzte 

Entscheidung über eine Aufnahme in die Schule trägt die Schulleitung. 

Seit dem  Schuljahr 2019/2020 wurde für Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. 

September sechs Jahre alt werden, ein Einschulungskorridor eingeführt. Die Eltern 

entscheiden nach Beratung und Empfehlung der Schule, ob ihr Kind zum 

kommenden Schuljahr oder erst ein Jahr später eingeschult wird. 

Dauer: 

Die Schulpflicht dauert zwölf Jahre. Sie gliedert sich in die Vollzeitschulpflicht (9 Jahre) 

und die Berufsschulpflicht (3 Jahre). 

Der freiwillige Besuch der Mittelschule oder die Befreiung vom Besuch der 

Berufsschule können die Dauer verändern. 

Erfüllung: 

 Besuch einer Pflichtschule (Grundschule, Mittelschule, Berufsschule 

einschließlich der entsprechenden Förderschulen) 

 Besuch eines Gymnasiums, einer Realschule, einer Wirtschaftsschule, einer 

Berufsfachschule oder der jeweils entsprechenden Förderschule 
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